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Erwägungen
E. 28
September 2020 wurde der Beklagten eine Nachfrist zur Erstattung der Kla- geantwort angesetzt (Vi Urk. 94), welche am 5. Oktober 2020 endete (Vi Urk. 95/2). Nachdem die Beklagte am 30. September 2020 ein sinngemässes Fristerstreckungsgesuch gestellt hatte (Vi Urk. 96), wurde ihr mit Verfügung vom

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




